
Handänderungssteuern und
Grundbuchgebühren

Als Handänderung gilt jeder Eigentumswechsel und jede Übertragung der wirtschaftlichen

Verfügungsgewalt über ein Grundstück �Art. 241 Abs. 2 StG�. Die Handänderungssteuer ist eine

Gemeindesteuer. Sie ist jedoch im kantonalen Steuergesetz geregelt und somit innerhalb vom Kanton

St. Gallen gleich.

Informationen zur Handänderungssteuer befinden sich auf der Homepage des Kantonalen

Steueramtes St. Gallen.

Die Grundbuchgebühren richten sich nach dem kantonalen Tarif.

Zuständige Abteilung:

Grundbuchamt
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https://www.steuern.sg.ch/home/sachthemen/spezielle/hand.html
https://www.steuern.sg.ch/home/sachthemen/spezielle/hand.html
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/914.5
https://www.oberbueren.ch/verwaltung/abteilungen/grundbuchamt.html/85/entityId/9/entityType/egov%5Funit

